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Der Richter
und die Hausfrau

Wohl seit es die Frauenbewegung gibt, ist die Hausarbeit und deren Anerkennung
ein Dauerbrenner. Das Zürcher Obergericht hatte sich kürzlich in einem Versiehe-
rungsfall dazu zu äussern. Wir zeichnen im folgenden einige Überlegungen nach.

Endlos sind sie, die Diskussionen
zur Frage, wieviel denn Hausarbeit
wert sei. Alle sind sich einig, dass Haus-
frauen einen Riesenbeitrag an unsere
Volkswirtschaft leisten, doch wenn es
anschliessend darum geht, diesen Bei-
trag in Franken und Rappen auszu-
drücken, scheiden sich die Geister. Da
sind einmal die Betroffenen selber, die
ihre Arbeit anerkannt sehen möchten.
Wenn schon immer der gleiche Ab-
waschtrog - oder vielleicht neuerdings
die AbWaschmaschine - droht, wäre
eine angemessene Wertschätzung doch
recht willkommen. Und dann sind da
die andern, die ein mehr oder weniger
konkretes Interesse daran haben, dass
die Ansätze möglichst tief bleiben, sei

es aus schlechtem Gewissen, sei es,
weil sie konkret zur Kasse gebeten
werden.

Bedeutung beim Eintreten eines Ver-
Sicherungsfalles

Fällt die Hausfrau plötzlich aus —

durch Tod oder Invalidität — wird der
Wert einer Stunde Hausarbeit bis auf
die Kommastelle wichtig. Je nach An-

satz wird sie eine höhere oder tiefere
Rente oder ihre Hinterlassenen eine
entsprechende Abfindung bekommen.
Abstrakt berechnete Werte erhalten
auf einmal eine ganz konkrete Bedeu-
tung.

Ausgangspunkt
Das Zürcher Obergericht hatte zu

einem Fall Stellung zu beziehen, in
dem es um einen Arbeitsunfall ging:
Eine voll berufstätige Hausfrau hatte
eine schwere Handverletzung infolge
der mangelnden Kontrolle einer Stanz-
maschine erlitten. Neben Beruf und
Haushalt hatte sie ferner ihrem Mann
bei seiner Hauswartstelle geholfen
(z.B. Rasenmähen, Treppenreinigung).
Die Richter unterschieden zwischen ei-

nem eigentlichen materiellen Verlust,
den die Frau durch den Unfall erlitten
hat (gewisse Arbeiten kann sie nicht
mehr ausführen), und der Einschrän-
kung in ihrem persönlichen Wohlbe-
finden (da bestimmte Tätigkeiten nun
sehr viel mühsamer und umständlicher
geworden sind, verfügt sie über ent-
sprechend weniger Freizeit).
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Gericht anerkennt den Wert der Haus-
arbeit

'Es ist heute allgemein anerkannt,
dass der Tätigkeit der verheirateten
Frau im Haushalt ein wirtschaftlicher
Wert zukommt, weshalb grundsätzlich
ein Vermögensschaden der Ehefrau
vorliegt, wenn diese als Folge eines
Unfalles die Haushaltgeschäfte nicht
mehr wie vorher zu besorgen vermag.
Dies gilt ebenso dann, wenn die Ehe-
frau zugleich teilweise oder — wie hier
— voll erwerbstätig war.'

Das Gericht anerkennt einen An-
spruch auf Schadenersatz auch dann,
wenn keine Haushalthilfe eingestellt
wird, sondern der Ehemann einen Teil
des Haushaltes besorgt. Im vorliegen-
den Fall ist die Frau zu 25 % invalid
und ihre 'Haushaltführunfähigkeit'
wird auf 66,6 % geschätzt.

Wieviel Zeit braucht der Haushalt?
Die Frau versorgte einen Dreiper-

sonen-Haushalt. Dafür nimmt das Ge-
rieht einen wöchentlichen Aufwand
von achtundzwanzig Stunden oder vier
Stunden täglich an. Das Gericht geht
davon aus, dass die betroffene Frau
ein Drittel weniger im Haushalt gear-
beitet hat als eine 'vollamtliche' Haus-
frau.

Einschub: Wenn man bedenkt, dass

die Frau acht bis neun Stunden in der
Fabrik arbeitete, zusätzlich dem Ehe-
mann bei seiner Hauswartarbeit half
und 'nebenbei' noch den Haushalt in
Schuss hielt, kommt man auf ein wö-
chentliches Arbeitspensum, das aller-
hand Achtung abverlangt Doch
nehmen wir den juristischen Faden
wieder auf.

Haushalt als Freizeitvergnügen?
Das Gericht fährt in seiner Begrün-

dung fort: 'Indessen lassen sich diese

Untersuchungsergebnisse über die üb-
liehe Arbeitszeit der Hausfrau, was die
Schadenberechnung anbetrifft, nicht
vorbehaltlos übernehmen. Es wäre un-
angemessen, jegliches Tätigwerden der
Hausfrau bereits als Arbeitsaufwand
zu berücksichtigen. So ist denn auch
bei der Hausfrau die Abgrenzung zwi-
sehen Arbeits-und Freizeit weitgehend
verwischt.'

Darüber Hesse sich nun allerdings
philosophieren: das Nie-Fertigwerden
hört sich da plötzlich ganz amüsant

an, gewissermassen als der fliessende
Übergang vom Putzlappen zur Entspan-
nung

Der Richter stützt sich bei seiner
Berechnung auf die massgebliche Stun-
denzahl, die eine speditiv arbeitende
Aushilfe brauchen würde. Juristisch ist
dies sicher ganz in Ordnung. Da der
Haushalt auf zwei Personen zusam-
mengeschrumpft ist (der Sohn ist in-
zwischen erwachsen und ausgezogen),
nimmt das Gericht heute einen Auf-
wand von zwanzig Wochenstunden an.

Gretchenfrage: Welcher Stundenlohn?
Mit einem Stundenansatz von Fr.

15.- möchte das Obergericht die Haus-
frauenarbeit abgegolten sehen. Dies
dürfte manche Frau enttäuschen, zu-
mal das Gericht bei der Arbeitsdauer —

durchaus vertretbar — vom zeitlichen
Aufwand der speditiven Hilfskraft aus-

gegangen ist. Und die lässt sich für Fr.
15.— (und gar noch füessendem Über-

gang zur Freizeit) wohl kaum mehr
auftreiben.
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Damals in Lausanne
Bei diesem Stundenansatz folgt

das Zürcher Obergericht einem Bun-
desgerichtsurteil von 1976/77. Die
Klägerin hätte sich gewünscht, dass

bei diesem Betrag die inflationsbeding-
te Entwertung berücksichtigt worden
wäre. Da zogen die Zürcher aber nicht
mit. Beim Bundesgericht ging es

seinerzeit um eine tödlich verunfallte
Frau, die auch ihre Mutterrolle nicht
mehr ausfüllen konnte. Die Lausanner
erklärten: 'Das Gericht erwog, dass

eine Hausfrau und Mutter sich bei der
Hausarbeit weit stärker engagiere und
daher wertvollere Arbeit leiste, als

eine bezahlte Haushalthilfe, was eine
entsprechend höhere Bewertung zur
Folge haben müsse.' Da jedoch unsere
betroffene Frau auch weiterhin als
Hausfrau und Mutter tätig sein kann,
befand das Zürcher Obergericht, dass

'es sich rechtfertigt, den Wert der Ar-
beit im Haushalt grundsätzlich und
generell auf Fr. 15.— pro Stunde fest-
zusetzen.'

Vom Stricken und Nähen
Kaum Schadenersatz bekommt die

Frau dafür, dass sie keine Handarbei-
ten mehr machen kann. Hier wird aus-
schliesslich der wirtschaftliche Schaden
berücksichtigt, und die Richter stellen
fest, dass sie nun ja auch die Mühe mit
den textilen Reparaturen nicht mehr
haben werde.

Kein Gehör fand übrigens der Ar-
beitgeber, der der Frau die Schaden-
ersatzleistungen kürzen wollte, weil sie

seit dem Unfall keiner ausserhäusli-
chen Tätigkeit mehr nachgehe, ob-
schon ihr dies möglich wäre, und sie

daher mehr Zeit für ihren Haushalt
habe. Das Gericht hatte schliesslich
bei seinen Berechnungen auf die Zeit
vor dem Unfall abgestellt und war der
Meinung, es sei Sache der Frau, wenn
sie sich mit ihrer bescheidenen Rente
zufrieden geben wolle.

Schlussfolgerung
Das Urteil lässt die Leserin mit ei-

nem lachenden und einem weinenden
Auge zurück. Es ist höchst erfreulich,
dass die Hausarbeit allmählich doch
die ihr gebührende Anerkennung fin-
det und man offensichtlich nicht mehr
grundsätzlich über ihren Wert diskutie-
ren muss. In Franken und Rappen aus-
gedrückt, hätte man sich jedoch etwas
mehr gewünscht

(Urteil des Obergerichts des Kantons
Zürich — II. Zivilkammer, 8. April
1988)
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